
Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung

Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine

Band: 117/118 (1941)

Heft: 10

Werbung

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 23.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


BAND 117 NR. 10 8. MÄRZ 1941

SCHWEIZERISCHE BAUZËITUNG
WOCHENSCHRIFT FÜR ARCHITEKTUR / INGENIEURWESEN / MASCHINENTECHNIK

REVUE POLYTECHNIQUE SUISSE
ORGAN DES SCHWEIZERISCHEN INGENIEUR. UND ARCHITEKTEN-VEREINS

UND DER GESELLSCHAFT EHEMAL. STUDIERENDER DER EIDG. TECHN. HOCHSCHULE
GEGRÜNDET 1883 VON ING. A. WALDNER / HERAUSGEGEBEN VON ING C. JEGHER

Vereins-Mitglieder, beim Verlag: SAwe« 36 Fr., VERLAG C & W. JEGHER, ZÜRICH Anzeigen Juri GUGGENBÜHL & HUBER,
Ausland 44 Fr. jänrl.; NiAt~Mitglieder : SAweiz Dianastrasse 5 / PostAeA VIII 6110 ZüriA, HirsAengraben 20, PostAeA VIII 26415,
44 Fr. ; Ausland 54 Fr., postamtliA abonniert Telepnon : 3 45 07 ¦ In Kommission Telepnon 2 78 16 / Der Anzeigen-Preis beträgt
44 Fr. zuzügliA Gebühren. / Einzel-Nr. 1 Fr. Dei RasAer & Cie., ZunA u. Leipzig pro ganze Seite 240 Fr., Rabatte naA J-aril

BAUBESCHLÄGE
MOBELBESCHLÄGE

WERKZEUGE
Besichtigen Sie bitte meine Ausstellung in der
Baumuster-Centrale, Tafstrasse 9

STBenden
ZÜRICH, Oberdorfstrasse 9 und 10, Tel. 2 71 92

KITTLOS MIT BLEIBANDEN

Ausführung auf Holz, Eisen und Beton

Umdecken gekitteter Glasdächer

JAKOB SCHERRER zörich 2

Allmendstrasse 5/7 Telephon 57.980

:¦¦'¦¦.:¦ '; : ¦¦¦l&gm W. GOLDENBOHM
yp £g Dufourstrasse 47 Telephon 2 08 60, 2 47 75

ii miiïô»mâm^jz£i Empfiehlt sich speziell für Vorprojekte

Kg^jT Sanitäre Installationen
i Technisches Bureau

Hochdruck-Betonschleuderröhren
STAHLBETON THUN

bis zwei Meter Durchmesser und mehreren Metern Länge.

Der Stahlbeton Thun ist ein hochwertiges Produkt und genügt den grössten Anforderungen.

Vorzügliche Referenzen.

KÂNGERKIES A.«G. IHUN
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WILLY STÄUBLI
Ingenieur

ZÜRICH
Unternehmung für Holz- und Wasserbau

Pfahlgründungen
mit Holz- und Betonpfählen

Spundwände
in Holz und Eisen

Grundwasserfassungen

Grundwasserabsenkungen

Wehrbauten

Taucherarbeiten

DAMPFKESSEL
jeden Systems, für alle
Zwecke u. jeder Grösse

w IM

m
¦

Si ¦•>

¦PMIfurors

Ueberhitzer für einen Steilrohrkessel 500 m2, 34 Atü, 425» C Dampf-
Temperatur, Rohrschlangen in Speziallegierung

Umbau unwirtschaftlicher Anlagen

Beratung in allen Dampfkessel- und
Feuerungsfragen durch unsereSpezial-Ingenieure
mit langjähriger Kesselbau-Praxis

BÜSSaBASEl

CARL MAIER & CIE., SCHAFFHAUSEN
Fabrik elektrischer Apparate und Schaltanlagen

Kleinölschalter
15 A/250 V oder 10 A/500 V-

zur Verwendung in explosionsgefährlichen Räumen

als Aus- oder Umschalter
Wechselschalter
Stufenschalter
Gruppenschalter
Kreuzungsschalter

Impulsschalter
für Beleuchtungen - Kleinmotoren - Heizung - Schützensteuerungen

Schaltereinsatz mit
SEV-Qualitätszeichen

Voralpines Knaben-

INSTITUT Tel ROSENBERG über ST. GALLEN
Alle Schulstufen von Primarschule bis Maturität und Handelsdiplom.
Vorbereitung für Aufnahmeprüfung in Handelshochschule St. 6allen, E. T. H.,
Verkehrsschule und Technikum. Staatliche Sprachkurse. Offiz. deutsches, fran¬

zösisches und englisches Sprachdiplom. Schüler-Werkstätten.
Grundgedanken :

1. Schulung des Geistes durch Individualunterricht in beweglichen
Kleinklassen. 2. Entfaltung der Persönlichkeit durch das Leben in der
Internatsgemeinschaft. 3. Stärkung der Gesundheit durch neuzeitliches
Turn- und Sporttraining in gesunder Höhenlandschaft. (800 m ü. M.).
Auskunft d d. Direkt : Dr.LUSSER, Dr.GADEMAMN, Dr. REINHARD.

Süss•&&&&'
H/r ttoch-u. Tiefbau

[Flachdächer begehbar, Bodenbeläge, Kegelbahnen etc.
erstellen mit aller Garantie, kunstgerecht und zweckentsprechend

A. SCHMID'S ERBEN, ZURICH
Asphaltgoachäft Weststr. 125 Gegr. 186S Telephon 3 21 08
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URTEIL
Schweizerisches Bundesgericht I. Ziv. Abt.
Handelsgericht Abt. A des Kantons Zürich

in Sachen

1. Berlac AG., Lackfabrik, Sissach,
2. Dr. A. Landolt AG., Lackfabrik, Zofingen,
3. Georg Fey & Co., Lackfabrik, St. Margrethen,

Kläger, Widerbeklagte und Berufungsbeklagte,
Vertreter: Rechtsanwalt Walther Müller,

Zürich 1,

gegen

Dr. Werner Grohmann, Lackfabrik, Zürich 9,

Beklagter, Widerkläger und Berufungskläger,
Vertreter : Rechtsanwalt Dr. A. Maag-Socin,

Zürich 1,

betr. Patentnichtigkeit und Patentverletzung

über die Rechtsbegehren :

a) Hauptklage:
1. Es sei das Schweiz. Hauptpatent Nr. 204 314

vom 4. Aprill938 des Beklagten betr.
Vorrichtung zum Ausgleichen von Unebenheiten

auf Holzflächen durch Auftragen von
Lack, nichtig- zu erklären und das Amt für
geistiges Eigentum anzuweisen, das
Erfindungspatent im Register zu löschen.

2. Es seien die Klägerinnen berechtigt zu er¬
klären, das Urteilsdispositiv in drei von
ihnen zu wählenden Tages- bzw. Fachzeitschriften

auf Kosten des Beklagten zu
veröffentlichen.

b) Widerklage:

1.

2.

3.

Es sei den Klägerinnen und Widerbeklagten
jede weitere Verletzung des schweizerischen

Patentes Nr. 204314 vom 4. April
1938 betr. Vorrichtung zum Ausgleichen
von Unebenheiten auf Holzflächen durch
Auftragen von Lack gerichtlich zu
untersagen.

Die Klägerinnen und Widerbeklagten haben
dem Beklagten und Widerkläger als
Schadenersatz solidarisch einen Betrag von
Fr. 5000.— nebst 5 »/„ Zins seit Klageeinleitung

zu bezahlen.

Es sei gerichtlich die Einziehung und
Zerstörung der im Gewahrsam der Klägerinnen

und Widerbeklagten befindlichen oder
von ihnen an Drittpersonen abgegebenen,
das Patent Nr. 204 314 verletzenden
Spachtelapparate zu verfügen.
Das Urteilsdispositiv sei im Schweizerischen
Handelsamtsblatt und nach Wahl des
Beklagten und Widerklägers in zwei weiteren

Tages- bzw. Fachblättern auf Kosten der
Klägerinnen und Widerbeklagten zu
veröffentlichen

haben

er kannt :

A. Das Handelsgericht Zürich:

1. Das schweizerische Patent Nr. 204 314 des
Beklagten wird für nichtig erklärt und das
Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum mit
der Löschung des Patentes im Patentregister
beauftragt.

2. Die Klägerinnen werden als berechtigt erklärt,
das Urteilsdispositiv in zwei von ihnen zu
wählenden Fachblättern zweispaltig auf Kosten
des Beklagten zu publizieren.

3. Die Widerklage wird abgewiesen.
4. Die Gerichtsgebühr und übrigen Kosten

betragen Fr. 661.40.

5. Die Kosten werden dem Beklagten und Widerkläger

auferlegt.
6. Der Beklagte und Widerkläger hat die

Klägerinnen und Widerbeklagten für ausserge-
richtliche Kosten und Umtriebe mit insgesamt
Fr. 1000.— zu entschädigen.

7. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, so¬

wie nach Eintritt der Rechtskraft im Dispositiv

an das Eidgenössische Amt für geistiges
Eigentum, je gegen Empfangsschein.

B. Das Schweizerische Bundesgericht:

1. Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil
des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom
22. Oktober 1940 wird bestätigt.

2. Die bundesgerichtlichen Kosten, bestehend in
einer Gerichtsgebühr von Fr. 300.— nebst
Schreibgebühren und Kanzleiauslagen werden
dem Beklagten und Widerkläger auferlegt. —
Dieser hat ausserdem die Kläger und
Widerbeklagten für das bundesgerichtliche Verfahren

mit Fr. 330.— ausserrechtlich zu entschädigen.

Zürich, den 22. Oktober 1940.

Namens des Handelsgerichtes Abt. A Zürich :

Der Präsident Der Sekretär:
sig. B 1 a s s. sig. B ü h 1 e r.

Lausanne, den 17. Februar 1941.

Namens des Schweizerischen Bundesgerichtes:
Der Präsident: Der Sekretär:
sig. Robert. sig. Welti.
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braun, rot, gelb für Böden, Wandbelag,
Cheminées, Fassaden

A. G. Verblendsteinfabrik Tel.724 04
Ständige Ausstellunfl unserer Erzeugnisse In der SCHWEIZER BAU-CENTRALE ZÜRICH, TALSTRASSE 9, BÖRSENBLOCK (Eintritt frei)

SAUTER

:; v

mv*
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v

Zeitschalter und Schaltuhren
mit dem einheitlichen, bewährten Schaltsystem

Fabrik elektr. Apparate Fr. Sauter A. G., Basel

J J

MD

EISEN
Konstruktionen

[ Gebr.Tuchschmid, Frauenfeld
Zürich, Löwenstr.19,Tel. 32301

DEMAG

Elektrische

Hebezeuge von Weltruf

Mannigfaltigste M od eile, ortsfest, m it Hand¬
oder elektrischem Fahrwerk.

Einzigartige Vorteile der Modelle 1941.

DEMAG-HANGEKRANE
liti der Schweiz Über 1500 Anlagen in Betrieb

G. Bäumlin, Ing., Luzern
Tel. 2 00 40

Gummi - Keilriemen
Gummi -Treibriemen
Gummi -Transportbänder
Leder -Treibriemen

ADOLF SCHLATTER A.G.
Stampfenbachstrasse 73 ZÜRICH

iPÂÏiiïïi
KIRCHHOFER,

RYFFEL&CO.
ZÜRICH, 51 LÖWEIISTRASSE

Bei Erteilung eines
Jahresauftrages (52 Anzeigen)
kostet diese Fläche, Srosse V»

Seite Fr. 8.50.

i„
sy y-

CLICHES
W. Schneeberger

CLICHÊ-ANSTALT

Zürich 1. Brandschenkestr. 20

Telephon: 7 28 99

gegen:

KÄLTE
WÄRME
SCHALL

Korksteinwerke
A.G.

Käpfnach
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